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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Scherkopf für einen
elektrischen Rasierapparat, mit einem Untermesser, das
mindestens eine in mindestens eine Bewegungsrichtung
relativ zu einem sie zumindest teilweise umgebenden
Obermesser linear oszillierend angetriebene Klinge auf-
weist, die mit jeweils mindestens einer in Bewegungs-
richtung weisenden Schneidkante versehen ist.
�[0002] Ein solcher aus einer Kombination mit einem
Unter- und einem Obermesser gebildeter Scherkopf ist
beispielsweise aus der EP-�B-�0 743 144 bekannt. Das
Obermesser dieses Scherkopfes ist dabei als perforierte
Folie ausgebildet und arbeitet mit einem aus einer Viel-
zahl von Klingen gebildeten Untermesser zusammen,
bei welchem die Schneidkanten der einzelnen Klingen
einen Schneidwinkel kleiner 90° aufweisen. Aus der DE-
C-�44 23 503 ist ein Untermesser für einen derartigen
Scherkopf bekannt, bei welchem die Klingen einen
Schneidkantenwinkel von 90° aufweisen.
�[0003] Bei den bekannten Trockenrasierapparaten -
unabhängig, ob sie als rotierende oder oszillierende Sy-
steme ausgebildet sind - wirken stets Ober- und Unter-
messer, die zumindest teilweise in direktem Kontakt mit-
einander stehen, zusammen. Rasiergeräte, bei welchen
die Untermesser mit sogenannten 90°- �Schneidkanten
versehen sind, zeichnen sich durch optimale Hautscho-
nung aus, während Untermesser mit einem Schneidkan-
tenwinkel kleiner 90° aufgrund der geringeren Schnitt-
kräfte ein etwas besseres "Durchzugsverhalten" aufwei-
sen. Bei der Trockenrasur können Hautirritationen auf-
grund von Wechselwirkungen des Unter messers mit der
in die Scheröffnungen des Obermessers eingewölbten
Haut entstehen. Während diese bei Verwendung von
Schneidkanten mit einem Schneidwinkel von 90° ohne
Schaden zu nehmen wieder aus der Scheröffnung des
Obermessers herausgedrückt werden kann, wird sie bei
scharfkantiger Schneidkante mit kleinem Kantenradius
und geringerem Schneidkantenwinkel eventuell verletzt,
zumindest jedoch gereizt. Mit sogenannten "scharfkan-
tigen" Untermessern ist prinzipiell eine gründlichere Ra-
sur möglich, da diese auch noch kürzeste Haare per Ein-
schnitt erfassen und kürzen können.
�[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, die Vorteile der scharfkantigen Untermesser in Be-
zug auf die geringen Schneidkräfte zu erhalten, und da-
bei trotzdem Hautirritationen durch die Rasur zu vermei-
den und die überlegene Hautschonung der Schneidsy-
steme mit rechtwinkliger Schneidkante zu erhalten.
�[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß die Klinge mit einem gegenüber der Schneid-
kante erhabenen, in Richtung auf das Obermesser wei-
senden, äußeren Begrenzungsabschnitt aufweist, der
von der Schneidkante aus zum Obermesser hin ansteigt.
�[0006] Aus der DE 43 39 918 A1 ist ein Rasierapparat
bekannt, dessen Scherfolie (Obermesser) bogenartig
gekrümmt ist, und dessen innerer Schneidkörper (Unter-
messer) entlang diesen bogenartigen Kanten der Scher-

folie hin- und herbewegt wird.
�[0007] Zur Anpassung des Untermessers an die ge-
krümmte Scherfolie und zur Sicherstellung des durch-
gängigen Anliegens der Scherfolie am Untermesser sind
dessen einzelne Klingen an ihrer der Scherfolie zuge-
wandten bogenförmig um eine senkrecht zur Längsach-
se des Untermessers verlaufende Achse gewölbt aus-
geführt. Hierdurch entsteht allerdings keinerlei Spalt zwi-
schen der Scherfolie und der Schneidkante der Klinge
(n). Aufgrund des Fehlens dieses Spaltes zwischen der
Schneidkante der Klinge und der Scherfolie bietet das
Schersystem gemäß DE 43 31 918 A1 keine Vorteile
bezüglich der Hautschonung.
�[0008] Es hat sich nämlich gezeigt, daß die in Verbin-
dung mit scharfkantigen Untermessern auftretenden
Hautirritationseffekte ganz entscheidend durch den An-
stellwinkel bestimmt werden, den der vorderste Bereich
des äußeren Schenkels des Schneidkantenwinkels mit
der Bewegungsrichtung der Kante bzw. mit der Schere-
bene bildet. Besonders kritisch in Bezug auf Hautirrita-
tionen sind dabei negative Anstellwinkel, d.h. ein Anstel-
len der Schneidkante in Richtung auf die Haut. Es hat
sich gezeigt, daß derartige negative Anstellwinkel über-
raschenderweise auch durch Verbiegen des Untermes-
sers aufgrund der Schneidkräfte beim Abscheren eines
Barthaares auftreten können, weshalb es auch beson-
ders wichtig ist, Untermesser mit scharfkantiger Klinge
ausreichend mechanisch stabil auszubilden. Bereits
sehr geringe Winkelveränderungen im Bereich von etwa
5° beeinflussen das Auftreten von Hautirritationen ganz
massiv.
�[0009] Wie bereits ausgeführt, kann der erfindungsge-
mäße Scherkopf in den unterschiedlichsten Typen elek-
trischer Rasierapparate verwendet werden, wobei es von
besonderem Vorteil ist, wenn das Untermesser eine Viel-
zahl von Klingen aufweist. Insbesondere bei der Verwen-
dung in oszillierenden Rasiersystemen ist es vorteilhaft,
wenn die mindestens eine Klinge zwei einander gegen-
überliegende Schneidkanten aufweist. In Bezug auf ge-
ringe Schneidkräfte, die damit verbundene geringere En-
ergieaufnahme des Trockenrasierapparates und ein her-
vorragendes Durchzugsverhalten ist es von Vorteil,
wenn der Kantenwinkel der Schneidkante, der durch den
inneren und äußeren Schenkel des Kantenwinkels ge-
bildet ist, � kleiner oder gleich 90° beträgt, wobei es sich
herausgestellt hat, daß eine optimale Rasierleistung mit
Kantenwinkeln zwischen 20° und 90°, vorzugsweise et-
wa 45°, erzielt werden können. Die geringeren Schneid-
kräfte vermindern bei oszillierenden Schersystemen
auch die Gefahr von Schwingungseinbrüchen aufgrund
hoher Belastung.
�[0010] Natürlich werden die Rasurergebnisse auch
durch den Radius der Schneidkante sehr stark beein-
flußt, wobei hervorragende Rasierergebnisse mit Kan-
tenradien kleiner oder gleich 2 Pm, vorzugsweise kleiner
oder gleich 1 Pm, erzielt werden.
�[0011] Vorteilhafterweise beträgt die Höhendifferenz
zwischen dem äußersten Punkt des erhabenen Begren-
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zungsabschnittes und der Schneidkante zwischen 1 Pm
und 20 Pm. Dabei ist zu beachten, daß zu große Spalten
zwischen dem Unter- und dem Obermesser eine Mög-
lichkeit zum Einziehen des zu rasierenden Haares zwi-
schen den beiden Scherteilen zur Folge haben kann, was
zu einem schmerzhaften Zupfeffekt führen kann, der zu
vermeiden ist.
�[0012] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, daß der Anstellwinkel, also der Winkel
zwischen der Bewegungsrichtung des Untermessers
und dem äußeren Schenkel des Kantenwinkels, zwi-
schen 20° und 1°, vorzugsweise zwischen 2° und 5°,
beträgt. Hierdurch wird eine optimale Hautschonung er-
reicht und selbst bei eventuell auftretendem Aufbiegen
des Untermessers ist noch sichergestellt, daß keine in
Richtung auf die Haut weisenden Anstellwinkel auftreten
können.
�[0013] Die äußere Begrenzungslinie, also der Verlauf
zwischen der Schneidkante und dem erhabenen Be-
reich, kann linear oder aber auch zumindest teilweise
ballig ausgebildet sein. Dabei ist es wichtig, daß die Kon-
tur des äußeren Begrenzungsabschnittes 17 stetig, d.h.
ohne einen Sprung, insbesondere ohne einen Höhen-
sprung, verläuft.
�[0014] Eine besonders kostengünstig herstellbare
Ausführungsform sieht vor, daß das Untermesser aus
einem Formblechteil gebildet ist, wobei bevorzugterwei-
se das Untermesser oder zumindest die Schneidkante
auf ätztechnischem Wege hergestellt sind. Besonders
günstig in Bezug auf die Standzeit des Scherteils ist es,
wenn die Klinge zumindest teilweise mit einer Ver-
schleißschutzschicht versehen ist.
�[0015] Weitere Ziele, Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung erge-
ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Aus-
führungsbeispiele. Dabei bilden alle beschriebenen oder
bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger
Kombination den Gegenstand vorliegender Erfindung,
auch unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den
Ansprüchen oder deren Rückbeziehung.
�[0016] Zur weiteren Beschreibung zeigt

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung eines Trockenrasierap-
parates,

Fig. 2 ein einzelnes Schneidelement eines Untermes-
sers,

Fig. 3 einen Schnitt durch ein Schneidelement ent-
lang der Linie A-�A gemäß Fig. 2,

Fig. 4 in stark vergrößerter Darstellung das Zusam-
mentreffen von Untermesser, Ober- messer
und der durch das Obermesser eingewölbten
Haut und

Fig. 5 in vergrößerter Darstellung (entspricht etwa ei-
nem Schnitt B-�B gemäß Fig. 3) ein Klingenele-

ment des Untermessers.

�[0017] Der in Fig. 1 dargestellte Trockenrasierapparat
besteht aus einem Gehäuse 1, das unter anderem der
Aufnahme eines Elektromotores und gegebenenfalls Ak-
kumulatoren zur Energiespeicherung dient und mit ei-
nem Ein-/Aus- �Schalter 2 versehen ist. An der oberen
Stirnseite ist ein oszillierend angetriebenes Antriebsele-
ment 3 aus dem Gehäuse 1 herausgeführt. Das Unter-
messers 4, welches insbesondere aus den Scherele-
menten 5 besteht, weist einen Kupplungsstift 6 auf, wel-
cher mit dem Antriebselement 3 verrastet werden kann.
Auf diese Weise können dann die beiden parallel zuein-
ander angeordneten Scherelemente 5 in oszillierender
Weise entlang ihrer Längserstreckung (Doppelpfeil 16)
angetrieben werden.
�[0018] Das Untermesser 4 ist zumindest teilweise von
einem Obermesser 7 umgeben, welches sich aus einem
Wechselrahmen, der mit dem Gehäuse 1 verrastbar ist,
und aus am Wechselrahmen 8 befestigten Scherfolien 9
zusammensetzt. Die Scherfolien 9 sind flächig mit Durch-
gangsöffnungen perforiert, die als Löcher und/�oder
Schlitze ausgeführt sein können, und durch welche wäh-
rend des Rasiervorganges die zu rasierenden Haare in
den Scherkopf eintreten. Aufgrund der Schneidkanten,
die sowohl an den Foliendurchgangslöchern als auch an
den Scherelementen 5 des Untermessers 4 ausgebildet
sind, und der Bewegung des Untermessers 4 relativ zum
Obermesser 7 werden in den Scherkopf eingetretene
Haare zwischen den entsprechenden Schneidkanten ab-
geschert.
�[0019] Fig. 2 zeigt in vergrößerter Darstellung ein
Scherelement 5 des Untermessers 4, bei welchem eine
Vielzahl von Klingen 10 - in diesem Falle parallel zuein-
ander - angeordnet ist. Wie der Fig. 3 zu entnehmen ist,
sind die Klingen 10 des Untermessers 4 U-�förmig aus-
gebildet, wobei an den freien Kanten der streifenförmi-
gen, zu einem U gebogenen Klingen 10 auch jeweils die
Schneidkanten 11 bogenförmig umlaufen und voneinan-
der abgewandt sind. Der entlang der Bewegungsrichtung
des Untermessers 4 ausgerichtete streifenförmige Ab-
schnitt 12 dient der Befestigung des Scherelementes 5
an einem Kupplungsstück mittels dem eine Verbindung
zum Antrieb hergestellt wird.
�[0020] Fig. 4 zeigt die Wechselwirkung zwischen Un-
ter-, Obermesser und der zu rasierenden Haut 13. Hier-
bei ist dargestellt, wie ein Abschnitt der Haut 13 durch
eine Öffnung 14 der Scherfolie 9 in den Scherkopf hin-
eingedrückt ist. Der Übersichtlichkeit wegen ist nur eine
Klinge 10 dargestellt, auf deren Außenkontur sich die
Scherfolie 9 abstützt, wodurch in diesem Bereich die
Kontaktebene 15 gebildet ist. Parallel zur Kontaktebene
15 verläuft auch die Bewegungsrichtung 16 des Scher-
elementes, die durch den Doppelpfeil angedeutet ist, wo-
bei die Klinge 10 linear oszillierend angetrieben ist. Im
Unterschied zu der Ausführung gemäß Figuren 2 und 3
besitzt die in Figuren 4 und 5 dargestellte Klinge einen
Mittelsteg 21. Dieser kann gegebenenfalls zwecks Erhö-
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hung der mechanischen Stabilität eingesetzt werden.
�[0021] Der äußere Begrenzungsabschnitt 17 der Klin-
ge 10, der zwischen den beiden einander gegenüberlie-
genden Schneidkanten 11 verläuft, weist einen zentralen
erhabenen Abschnitt 18 auf, der plan ausgebildet ist und
entlang der Kontaktebene 15 verläuft. An diesen schlie-
ßen sich die äußeren Schrägen 19 an, die ausgehend
von den Schneidkanten 11 zum zentralen erhabenen Ab-
schnitt 18 hin mit dem Anstellwinkel B außen, d.h. in der
Zeichnung nach oben hin ansteigen. Dieser Anstellwin-
kel B liegt betragsmäßig zwischen 22° und 1°, vorzugs-
weise beträgt 2° bis 5°. Der Kantenradius R der Schneid-
kanten 11 beträgt 2 Pm oder weniger, vorzugsweise so-
gar weniger als 1 Pm. Der Kantenwinkel A der keilförmi-
gen Schneidkanten 11 beträgt 90° oder weniger, als be-
vorzugter Winkelbetrag hat sich 45° � 10° herausge-
stellt. Die Höhendifferenz D zwischen dem erhabenen
Abschnitt 18 und der Schneidkante 11 ist betragsmäßig
zwischen 1 Pm und 20 Pm gewählt. Würde er zu groß
gewählt, so bestünde die Gefahr des Einziehens von
Haaren zwischen Scherfolie und Untermesser, wodurch
dieses Haar dann nicht geschnitten, sondern nur ge-
klemmt bzw. angerissen würde.
�[0022] Wie in Fig. 4 erkennbar, wird durch den geeig-
net gewählten Anstellwinkel B die durch die Scherfolie 9
hindurchgewölbte Haut 13 trotz der scharfkantigen
Schneidkante 11 nicht eingeschnitten, sondern kann bei
bewegter Klinge 10 unter Bildung eines Hautwulstes 20
über die äußere Begrenzung 17 der Klinge 10 geschoben
und gegebenenfalls sogar aus der Öffnung 14 der Scher-
folie 9 zumindest bis in den Bereich der Kontaktebene
15 herausgedrückt werden. Ein auf diesem Hautab-
schnitt eventuell vorhandenes Haar kann dabei jedoch
trotzdem abgeschert werden. Auf diese Weise ist eine
hautschonende und trotzdem gründliche Rasur sicher-
gestellt. Darüber hinaus wird durch die beschriebene
Ausbildung des äußeren Begrenzungsabschnittes 17
der Klinge 10 eine längere Standzeit der Schneidkanten
11 erzielt, da diese selbst nicht in reibenden Kontakt mit
der Scherfolie 9 gelangen, wie dies ohne den ausgepräg-
ten Anstellwinkel B der Fall wäre. Auch wird dadurch die
Reibleistung minimiert, was zu einer Energieeinsparung
bzw. zu längerer Laufzeit im Akkubetrieb führt.
�[0023] Die Wahl des Kantenwinkels A von etwa 45°
stellt einen Kompromiß zwischen benötigter Stabilität der
Schneidkante und trotzdem noch möglichst niedrigen
Schneidkräften dar. Während zu große Kantenwinkel die
Haare nicht optimal abtrennen, führen zu geringe Keil-
winkel zu Stabilitätsproblemen, wie Kantenausbrüchen
oder auch lokalen Kantenumbiegungen.
�[0024] Der Kantenüberstand E der Schneidkante 11,
also die Erstreckung des Schneidkeils entlang der Be-
wegungsrichtung 16, sollte mehr als 50 Pm, möglichst
sogar 100 Pm oder mehr betragen. Dadurch wird sicher-
gestellt, daß der Keil der Schneidkante 11 komplett in
das Haar eindringen und es dabei durchtrennen kann.
�[0025] Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß
der Übergang von der Schneidkante 11 zum zentralen

erhabenen Abschnitt 18 des äußeren Begrenzungsab-
schnittes nicht zwangsweise mit im Querschnitt gerade
verlaufenden Konturen erfolgen muß, sondern es ist
auch eine ballige Ausführung des äußeren Begren-
zungsabschnittes möglich, bei welchem der Übergang
19 nicht als schräge, sondern als konvex gekrümmte
Kontur ausgebildet ist. Dabei muß jedoch sichergestellt
sein, daß diese konvexe Kontur im wesentlichen inner-
halb der angegebenen Kantenwinkel A verläuft.

Patentansprüche

1. Scherkopf für einen elektrischen Rasierapparat, mit
einem Untermesser (4), das mindestens eine in min-
destens eine Bewegungsrichtung (16) relativ zu ei-
nem sie zumindest teilweise umgebenden Ober-
messer (7) linear oszillierend angetriebene Klinge
(10) aufweist, die mit jeweils mindestens einer in Be-
wegungsrichtung weisenden Schneidkante (11) ver-
sehen ist,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Klinge (10) einen gegenüber der Schneid-
kante (11) erhabenen in Richtung auf das Obermes-
ser (7) weisenden äußeren Begrenzungsabschnitt
(17) aufweist, der von der Schneidkante (11) aus
zum Obermesser (7) hin ansteigt.

2. Scherkopf nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
daß das Untermesser (7) eine Vielzahl von Klingen
(10) aufweist.

3. Scherkopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die mindestens eine Klinge (10) zwei einander
gegenüberliegende Schneidkanten (11) aufweist.

4. Scherkopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß der Kantenwinkel (A) der Schneidkante (11)
kleiner oder gleich 90° ist.

5. Scherkopf nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, �
daß der Kantenwinkel (A) zwischen 20° und 90°, vor-
zugsweise 45°, beträgt.

6. Scherkopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß der Kantenradius (R) der Schneidkante (11)
kleiner oder gleich 2 Pm, vorzugsweise kleiner oder
gleich 1 Pm, beträgt.

7. Scherkopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
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che,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Höhendifferenz (D) zwischen dem äußer-
sten Punkt des erhabenen Begrenzungsabschnittes
(18) und der Schneidkante (11) zwischen 1 Pm und
20 Pm beträgt.

8. Scherkopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß der Winkel (B) zwischen der Bewegungsrich-
tung des Untermessers (4) und dem äußeren Schen-
kel des Kantenwinkels (A) zwischen 22° und 1°, vor-
zugsweise zwischen 2° und 5°, beträgt.

9. Scherkopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die äußere Begrenzungslinie (17) der Klinge
(10) zumindest teilweise ballig ausgebildet ist.

10. Scherkopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß das Untermesser (4) aus einem Formblechteil
gebildet ist.

11. Scherkopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß das Untermesser (4) oder zumindest die
Schneidkante (11) auf ätztechnischem Wege herge-
stellt ist.

12. Scherkopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Klinge (10) zumindest teilweise mit einer
Verschleißschutzschicht versehen ist.

Claims

1. A shaving head for an electric shaver, comprising a
bottom blade (4) that has at least one blade (10) that
oscillates linearly in at least one direction of move-
ment (16) relative to a top blade (7) that at least par-
tially surrounds it, which is provided with, in each
instance, at lease a cutting edge (11) that slants in
the direction of movement,�
characterized in that
the blade (10) has an outer boundary section (17)
that slants in the direction of the top blade (7) and
projects against the cutting edge (11), which section
rises from the cutting edge (11) up to the top blade
(7).

2. The shaving head according to Claim 1,

characterized in that
the bottom blade (7) has several blades (10).

3. The shaving head according to any of the preceding
claims, �
characterized in that
the two cutting edges (11) opposite to one another
have at least one blade (10).

4. The shaving head according to any of the preceding
claims, �
characterized in that
the edge angle (A) of the cutting edge (11) is less
than or equal to 90°.

5. The shaving head according to Claim 4,
characterized in that
the edge angle (A) is between 20° and 90°, prefer-
ably 45°.

6. The shaving head according to any of the preceding
claims, �
characterized in that
the edge radius (R) of the cutting edge (11) is less
than or equal to 2 Pm, preferably less than or equal
to 1 Pm.

7. The shaving head according to any of the preceding
claims, �
characterized in that
the difference in height (D) between the outermost
point of the raised boundary section (18) and the
cutting edge (11) is between 1 Pm and 20 Pm.

8. The shaving head according to one of the preceding
claims, �
characterized in that
the angle (B) between the direction of movement of
the bottom blade (4) and the outer arm of the edge
angle (A) is between 22° and 1°, preferably between
2° and 5°.

9. The shaving head according to any of the preceding
claims, �
characterized in that
the outer boundary line (17) of the blade (10) is at
least partially convex.

10. The shaving head according to any of the preceding
claims, �
characterized in that
the bottom blade (4) is composed of a molded sheet
metal part.

11. The shaving head according to any of the preceding
claims, �
characterized in that
the bottom blade (4) or at least the cutting edge (11)
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is produced using etching techniques.

12. The shaving head according to any of the preceding
claims, �
characterized in that
the blade (10) is at least partially provided with a
wear-�resistant coating.

Revendications

1. Tête de coupe pour un appareil de rasage électrique,
comprenant un couteau inférieur (4) qui présente au
moins une lame (10) entraînée de manière oscillante
et linéaire dans au moins une direction de déplace-
ment (16) par rapport à un couteau supérieur (7) qui
l’entoure au moins partiellement et munie respecti-
vement d’au moins une arête de coupe (11) orientée
dans la direction de déplacement,�
caractérisée en ce que, �
la lame (10) présente une section de délimitation (17)
extérieure surélevée par rapport à l’arête de coupe
(11) et orientée en direction du couteau supérieur
(7), qui surplombe l’arête de coupe (11) vers le cou-
teau supérieur (7).

2. Tête de coupe selon la revendication 1,
caractérisée en ce que, �
le couteau inférieur (7) présente une pluralité de la-
mes (10).

3. Tête de coupe selon l’une des revendications pré-
cédentes, �
caractérisée en ce que, �
la au moins une lame (10) présente deux arêtes de
coupe (11) situées vis-�à-�vis l’une de l’autre.

4. Tête de coupe selon l’une des revendications pré-
cédentes, �
caractérisée en ce que, �
l’angle d’arête (A) de l’arête de coupe (11) est infé-
rieur ou égal à 90°.

5. Tête de coupe selon la revendication 4,
caractérisée en ce que, �
l’angle d’arête (A) est compris entre 20° et 90°, et
est de préférence de 45°.

6. Tête de coupe selon l’une des revendications pré-
cédentes, �
caractérisée en ce que, �
le rayon d’arête (R) de l’arête de coupe (11) est in-
férieur ou égal à 2 Pm, de préférence inférieur ou
égal à 1 Pm.

7. Tête de coupe selon l’une des revendications pré-
cédentes, �
caractérisée en ce que, �

la différence de hauteur (D) entre le point le plus
extérieur de la section de délimitation (18) surélevée
et l’arête de coupe (11) est comprise entre 1 Pm et
20 Pm.

8. Tête de coupe selon l’une des revendications pré-
cédentes, �
caractérisée en ce que, �
l’angle (B) entre la direction de déplacement du cou-
teau inférieur (4) et le côté extérieur de l’angle d’arête
(A) est compris entre 22° et 1 °, de préférence entre
2° et 5°.

9. Tête de coupe selon l’une des revendications pré-
cédentes, �
caractérisée en ce que, �
la ligne de délimitation (17) extérieure de la lame
(10) est réalisée de manière au moins partiellement
bombée.

10. Tête de coupe selon l’une des revendications pré-
cédentes, �
caractérisée en ce que, �
le couteau inférieur (4) est constitué d’une pièce en
tôle profilée.

11. Tête de coupe selon l’une des revendications pré-
cédentes, �
caractérisée en ce que, �
le couteau inférieur (4) ou au moins l’arête de coupe
(11) est fabriqué par voie de gravure.

12. Tête de coupe selon l’une des revendications pré-
cédentes, �
caractérisée en ce que, �
la lame (10) est munie au moins partiellement d’une
couche de protection contre l’usure.
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